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Beilage zu Nr . 30V - er Karlsruher Zeitung .

Samstag , LO. Dezember L8VS.

Badischer Landtag .

Karlsruhe , 19 . Dez . (Ausführlicher Bericht der 16 .

öffentliche « Sitzung der Zweiten Kammer unter dem

Vorsitze de» Präsidenten Lamry .
ES wird sofort in dir Tagesordnung eiugetreten und er .

hält Abg v. Feder da » Wort zur Begründung seiner

Motion „Die Abänderung der Städteordnung betreffend ^ .

Abg . v. Feder : Bevor er auf «ine Besprechung seiner

Anträge selbst näher eiugehr , wöge man ihm einige persön¬

liche Bemerkungen über den Standpunkt , den er einnehme ,

erlauben ; sein Standpunkt sei ein praktischer , ein ErfahrungS -

standpunkt . Nachdem er in Mannheim sechs Jahre das Amt

eine- Stadtrathr » und daun da » eine» Stadtverordneten -

Borstande » bekleidet habe , sei ihm manchfache Gelegenheit

geworden , Erfahrungen über di« Bortheilr und Nachtheile

in diesen Gebieten zu mache» , und zwar so, wie sie sich im

Leben zeigten . ES sei nicht Lust zur Opposition , was ihn

heute bewege , sondern Jnterrffe an der Sache selber . Die

Erfahrungen , die er nachher dem Hause vvrzutragen die Ehre

habe , hätten sich im ganzen Lande bestätigt .

Zur Sache selber bemerke er : Mit Einführung der Städte «

ordnüng hätten wir die alte Bürgergemeinde verlassen und

seien zur Ernwohnergemeinde Sbergegangen ; e» sei dies noth -

wendig gewesen , well der Kreis der Bürger sich immer wehr

»erengert habe , so daß , hätte man in dieser Sache nichts

gethan , die Verwaltung der größeren Städte zuletzt in die

Hände einzrkner weniger Familien übergegangen wäre , wäh¬

rend auf der andern Seite der Kreis der Staatsbürger

immer mehr sich erweiterte . Von einer Rückkehr zum Alten

könne keine Rede mehr sein , sondern er wolle die Mängel

de» neuen Zustandes , die sich erfahrungsgemäß ergeben , de-

festigt haben . Er sei kein vorlauter Tadler , allein er müsse

behaupten , die Städte leiden jetzt an einer Schwäche der

inneren Organisation . Diese sei es hauptsächlich , welche er

zur Erörterung bringen wolle .
Dir Punkte , welche er besonders tadeln müsse , seien folgende :

1 ) Schon die äußere Fassung der Stäkteordnung sei keine

präcise , verschiedene Bezeichnungen der alten Ordnung seien

untermischt mit solchen der neuen gebraucht , so dir Titel

Stadtrath und Gemeinderath . Dies sei jedoch nur formaler

Natur . Etwas wichtiger erscheine ihm die Bestimmung des

§ 7 «. Bei der Trennung der Polizeigewalt von der Ge¬

meindeverwaltung , wir es hier vorgesehen , habe die städtische

Verwaltung keine zuverlässige Kenntniß von der Einwohner «

gemeinde mehr , sie erfahre von den Mitgliedern derselben

nur , wenn es sich um eine Wahl in den BürgerauSschuß

handle , oder höchsten» bei Veranlassung einer nachträglichen

Steuerreklamation , während e» doch n'
üthig wäre , die

Epistenz derjenigen näher zu kennen , deren politische Pflichten

man in Anspruch nehmen , mußte . Diese Freiheit gehe ihm

zu weit , «S scheine ihm eine Ergänzung des Z 7 in Bezug

auf da » Anmeldeverfahren dringend noihwendig .

Wa » da » Wahlklassen . System anbelange , so hätte sich

gerade hier in Mannheim bedeutende Uebelstände gezeigt zu

Gunsten der 3 . Klaffe und werde die Absicht de« Gesetze»,

welches in die 2 . Klaffe eine Art Regulator zwischen die 1 .

und 3 . Klaffe setzen wollte , nicht erreicht .

Der dritte Punkt sei der , daß das Stadtverordneten . « »!,

legium keine selbständige Stellung habe ; man wäre lieber dem

Vorbild aus Norddrutschland gefolgt , statt jenes Kollegium mit

dem Stadtrath in so enge Verbindung zu bringen . DaS

Vrrhältniß beider zu einander habe so lange keine Mißstände

gezeigt , als die Regierung die Hand auf die Städte gelegt

habe , sobald sie aber mündig erklärt worden seien, wären die

Mißverhältnisse sofort zu Tage getreten ; die Stadtverordneten

hätten keinen richtigen Einblick in die städtischen Verhält¬

nisse ; das Stadtverordneten -Kollegium müsse deßhalb eine

mehr selbständige Stellung bekommen . Die Folge wäre

Apathie gegen alle Gemeindeangelegenheiten und Mangel an

Interesse .
Der letzte Beschwerdrpunkt sei im K 26 der Städeordnung ,

bezüglich der Entlassung der Bürgermeister , enthalten , und

gerade hier habe er sehr mißliebige Erfahrungen gemacht ;

dieser Paragraph sei zu unbestimmt und allgemein , kein Be «

amter des Staate » sei in dieser Beziehung so gestellt , wir

der Oberbürgermeister . Man möge für die von ihm bezeich«

neten Beschwerdepunkte Abhilfe treffen und die Städteord «

nung mit Festigkeit umgeben .

Ministerialpräfident Grösser ; Der geehrte Hr . Antrag ,

steller habe in seinem interessanten Vortrag eine Anzahl von

Mängel berührt , von denen man sagen könne » einige oder

wenigstens einer davon werde von der Grvßh . Regierung

selbst als abändrrungsbedülftig erklärt , andere seien der «

art , daß man ihnen gegenüber beinahe mit eben so viel

Gründen für wie gegen auftreten könne , somit Zustände de«

zeichneten , die wirklich sehr diskutirbarer Natur seien , wieder

andere seien derart , daß ihre Beseitigung nur mit Mitteln

erfolgen könne , welche vielleicht noch größere Mängel hervor «

rufen könnten , und andere gehörten in die Kategorie jener

Dinge , bei deren Betrachtung man sich aus vollständig ent «

gegengesetzten Standpunkten befinde , wo nämlich der Eine

etwa » für einen Mangel hält , wa » der Andere für einen

Vorzug erklären müsse , von dem im öffentlichen Interesse

nicht abgrgangen werden könne .
Wenn er nun im Anfang gesagt habe , daß heute Mängel

berührt worden seien , deren Abhilfe rin Bedürfniß erscheine ,

so könnte man mit Recht an die Großh . Regierung die Frage

richten , weßhalb sie nicht zu einer solchen Abhilfe schon ge«

schritten sei. Die Stellung , welche dir Großh . Regierung

der Gesetzgebung gegenüber einnehme , sei den Herren Abge¬

ordneten schon verschiedene Male dargelegt worden ; sie be¬

stehe darin , daß an und für sich eine Aenderung der Gesetz¬

gebung , um richtig zu wirken , nur da eintreten solle, wo ein

klare » Bedürfniß vorliege , daß Abhilfe auf anderem Wege

nicht zu erwarten steht . Dieser Gesichtspunkt werde nament «

lich für die Arbeiten des gegenwärtigen Landtage » in '» Auge

zu fassen sein , weil die Großh . Regierung nach den so großen

und beschwerlichen Arbeiten deS jüngst verflossenen Landtage »

wohl mit Recht eine Pause in den Arbeiten der Gesetzgebung
eintreten lassen wollte . Der Mißstand , von dem er ge¬

sprochen habe , sei, wie Antragsteller bemerkt habe , gerade in

Mannheim hervorgrtreten . Dir Großh . Regierung würde

an dessen Beseitigung schon gegangen sein , wenn sie schon

im Besitze des nöthigen Materials wäre ; insbesondere seien

noch an » vier Städten Gutachten über diese Frage aus¬

ständig , ebenso entbehre sie noch des Gutachtens der Städte «

tage » ; dann fehle auch eine andere Hauptsache . Der An¬

tragsteller habe schon bemerkt , daß die neue Steuereiuschätzung
eine Verschiebung der Wählerklaffen zur Folge gehabt habe ,

man habe nun eine weitere Steuerveranlagung in Aussicht

zu nehmen , die für eine Gemeinde wichtig sei und die sich

auf daS neue Gemeindesteuer - Gesetz gründe ; wie sich diese»

in seinem Erfolge zeigen werde , könne man bis jetzt noch

nicht bknrtheilen , weil die neuen Einrichtungen dt » jetzt

noch nicht in 'S Leben getreten feien , wenigstens nicht inso¬

weit , daß sich die Wirkung auf jede Wählerklaffe bestimmt

erkennen ließe . Dieser allein als der alsbaldigen Abhilfe

bedürftig erscheinenden Frage gegenüber sei die Großh . Re¬

gierung nych nicht in der Lage , gesetzgeberisch vorzuschreiten ,

weil daS erforderliche Material zur Beurthrilung fehle ; es

sei auch nicht in solchem Grade dringend nothwcndig , daß

die Gemeinden nicht funktioniren könnten . Es sei der Miß¬

stand in Mannheim hervorgetreten , aber nicht als solcher ,

durch den die Gemeindeverwaltung fistirt wäre ; in allen

andern Städten mögen allenfalls solche MWände auch vor -

Händen sein , aber ob in dem gleichen Umfange wie in

Mannheim , sei bis jetzt nicht bekannt geworden .

Außerdem fänden in nächster Zeit keine Wahlen deS Bür «

gerauSschusseS statt ; e» werde also das , was wir hier zu

beklagen hätten , eine den Absichten des Gesetzes wider¬

sprechende Verschiebung der Wählerklafsen , nicht von den be¬

haupteten Nachtheilen sein .
Was nun die Motion der Herrn Abgeordneten im All -

gemeinen betreffe , so sei er keineswegs gesonnen , derselben

entaegmzutretrn ; dem Hause sei bekannt , daß gerade auf dem

Gebiete der inneren Verwaltung , so lange wenigstens er die

Ehre habe , dieses Ressort zu vertreten , die Großh . Regierung

bei allen hierher bezüglichen GrsetzeSvorschlägen sich geneigt

gezeigt habe , im weitesten Umfange nicht allein die Interes¬

senten , sondern auch dir öffentliche Meinung über das , was

Seitens der Grvßh . Regierung beabsichtigt werde , sich äußern

zu hören . Die Großh . Regierung sei der Meinung , daß

eine Institution , die eine öffentliche Beleuchtung nicht er¬

trägt , auch ihre Existenz nicht verdiene . Wie sie bei einer

Reihe von Gesetzentwürfen im weitesten Umfange sowohl

Seitens der Presse , als auch der betheiligtm Selbstverwal¬

tungsorgane und Jnteresseukreise über ihre Ansichten ein

Gutachten eingeholt habe , so könne es auch nur willkommen

sein, die Wünsche und Beschwerden bezüglich einer so wich,

tigen Institution , wie die Städteordnung der Beleuchtung

und Kritik deS maßgebendsten Vertretungskörpers im Lande ,

nämlich der Kritik dieses hohen HauseS unterbreitet zu sehen ;

wenn also die Motion diese Absicht habe , ohne sofort rin

Gesetz zu erwarten , so werde sie von Seite der Regierung

nur dankbar ausgenommen werden können . E « sei wünschens -

werth , gerade wenn Klagen und Beschwerden über gewisse

Einrichtungen in der öffentlichen Meinung umlaufen , diese

etwas eingehender beleuchtet zu sehen, als blo » in dem Lichte

eine » noch so vortrefflichen , jedoch nicht nach allen Seiten

hin Rücksicht tragenden Vortrags . Htrfür « olle er nur ein

Beispiel ansührm .
ES sei ein Wunsch geäußert worden bezüglich der Anmel¬

dung Derjenigen , welche in die Stadt rinziehen ; er müsse

darauf aufmerksam machen , daß dieser Wunsch , der auch von

dem Mannheimer Stadtrath geäußert wurde , so vsrgetragen

worden sei, wir wenn der Stadtrath nicht in der Lage wäre ,

irgend etwas zu erfahren . Die Sache verhalte sich aber so :

Die Anmeldung bei dem Stadtrathr Mannheim unterbleibe

nur deßhalb , weil dieselbe von der Staatsbehörde vorgeschrie -

den sei, welche die OrtSpolizei vertrete ; aber allmonatlich

würden von der Staatsbehörde die sich An - und Abmelden ,

den dem Stadtrathr mitgetheilt , so daß dieser vollständig in

der Lage sei, das zu thun , was ihm wünschenSwerth er¬

scheine ; eine doppelte Anmeldung geschehe allerdings nicht .

ES beweise auch das , wie hier überall das erforderliche Ma «

teriol genau zu sichten sei , um über einen Beschwrrdepunkt

sich rin vollständig richtiges Urtheil bilden zu können und

zeige dies , wie wünschenSwerther es für die Großh . Regie «

rung sei, derartige Anträge in einer etwas weiter gehenden

Form durch dieses Haus erörtert zu sehen, als wenn nur

eine kurze Diskussion sich an den Antrag »»schließe und der «

^ art die Sache zum Abschluß gebracht werde .

Er knüpfe an den Schluß deS VortrogS de« Hrn . An «

tragstellerS den Wunsch , daß , wenn man Einrichtungen treffe ,

die zur Handhabung der öffemlichen Pflichten dienlich seien ,

i man auch davon Gebrauch machen wöge ; wir mögen Ein «

i richtungen treffen , wie wir wollen , sobald bei den Brtheilig «

ten nicht der gute Wille vorhanden , sich ihrer mit Eifer ,
Kraft und Hingebung zu bedienen , so werde auch die beste
ueue Einrichtung die Sache auf dem alte » Fleck lassen .

ES kommt von den Abgg . Kiefer , Fieser , Schmidt ,
Bürklin der Antrag ein , den v. Fcd er 'schen Antra , einer

Kommission zur Berichterstattung zu überweisen .
Abg . Fieser begründet den Antrag . Er köane sich im

Wesentlichen mit den Ausführungen des Abg . v. Feder ein«

verstanden erklären und in seiner Eigeoschaft als früheres
Mitglied der städtischen Collegien in Konstanz sei er in der

Lage , noch eine Reihe von Beschwerdrpunkt «» vorzubringen .
Ec hätte von Seiten der Regierung schon auf diesem Laub «

tage eine Vorlage gewünscht . Außer de» Beschwerden , wie

sie sich au » dem ß 7s ergeben . müsse er hauptsächlich die«

jenigen bezüglich deS Klaffen -Wahlsystems betonen . Redner

sucht das Vorhandensein dieser Mißstände durch ein ziffer -

mäßiges Beispiel au » der Stadt Konstanz zu beweisen. Er

freue sich über die von dem Abg . v. Feder betonte Noth .

Wendigkeit der Stärkung der konservativen ansässigen Ele «

mente , er befürchte von dem von demselben in dieser Rich «

tnng gemachten Vorschlag jedoch eine Spaltung der Bürger¬

schaft in zwei Lager .
WaS die Absetzbarkeit der Bürgermeister anbelange , so sei

auch er hier der Ansicht , daß ein Mißstand vorlkege, der

Minister halte sie jedoch für einen derjenigen Punkte , deren

Abstellung noch von schlimmeren Folgen sei, als da » Uebel

elber .
Redner wünscht dringend , daß die ganze Frage »och aus

diesem Landtage zur Erledigung komme.
Nachdem Miuisterialpräsident Stösser einige Zahlenan «

gaben des Vorredners richtig gestellt , erhält
Abg . Kiefer daS Wort und betont , daß e» sich hier um

eine ernste wichtige Angelegenheit handle , die der sorgfältigsten
Prüfung bedürfe . Wenn die Regierung in zwei Fällen wegen
ihrer Haltung in Angelegenheiten der Absetzung von Bürger «

meistern von der Presse getadelt worde » sei , so liege die

Frage nahe , ob nicht der Fehler in der Gesetzgebung liege ,
er empfehle den Kommissionsantrag .

Nachdem noch die Abgg . Röttinger und Frech ge¬

brochen und der Abg . v. Feder das Wort zu einer per «

sönlichm Bemerkung erhalten , wird der Antrag Fieser und

Gen . einstimmig angenommen .

Hierauf erhält der Abg . Schneider daS Wort zur Be¬

gründung seiner Motion „ die Abänderung deS § 57 de»

Elemmtar - SchulgesetzeS betr ." :
ES sei keineswegs ein unbilliges Begehren , unentgeldlichm

Unterricht für die Elementarschulen zu verlangen , manche

gingen sogar so weit , für alle Schulen Unentgeldlichkit zw

erstreben , denn wenn der Staat , der ein so hohes Interesse

habe , daß in seinen Unterthanen der Sinn für Ordnung und

Freiheit gepflegt werde , dm Unterricht zu einem obligatorischen

mache , so wöge er auch für dir Kosten desselben auskommrn .

Im K 57 liege der Sinn seines Antrages im Prinzip

enthalten und hätten auch schon Gemeinden von dieser Be «

fugniß Gebrauch gemacht , jo z . B . die Gemeinde Thmingen ,

die HeimathSgemeinde de» Abg . Frank ; freilich sei die Be -

fugniß beschränkt durch die Bedingung , daß die Gemeinde

keine Umlage zu erheben in der Lage sei , waS eben jetzt ein

seltener Fall wäre : es sei nothwmdig , daß diese Beschränkung

wegfalle .
Er führe hiefür 4 Gründe an :
1 ) den Schulzwang ; der Staat verlange ihn in seinem

Interesse , da » Schulgeld sei für den weniger Bemittelten

kein geringe » Opfer , sondern « erde für Manchen eine drü «

ckende Last , die dm Armen erbittere und Mißstimmung in

ihm Hervorrufe , wir dürsten hier eben keinen idealen Maß «

stab anlegen , sondern wüßten dir thatsächlichm Verhältnisse

so ausfassen , wie sie eben find .
2 ) Dm Militärzwang ; die» sei die schwerste Leistung des

Einzelnen für dir Gesammthrit , eine Leistung an Leben und

Gesundheit ; diese Last treffe dm Miuderbegüterten viel schwe¬

rer als den Begüterten , und zwar in umgekehrtem Verhält ,

niffe zur Vermögenslage schwerer ; der Reiche könne der Ar¬

beitskraft seines Sohnes entbehren , ihn zum Einjährtg -Frei «

willigen heranbilden , der Arme bringe dadurch schon in re¬

gelmäßigen Zeiten » umsomehr aber , wenn den Sohn im Kriege

dar Unglück treffe , zu falle » , dem Staate ein ungeheures

Opfer .
Der 3 . Punkt seien die indirekten Steuern , welche den

Unbemittelten härter drücken, als den Reichen ; auch hiedurch

würde Ersterer in verhältnißmäßig stärkerem Maße zu Lei¬

stungen an den Staat herangrzogm .
Der 4 . Punkt sei derjenige , welcher auf dem letzten Land¬

tage bei Gelegenheit einer Wahlprüfung besprochen worden

sei, daß das Wahlrecht des badischen Staatsbürgers davon

abhängig sei, ob er Schulgeld bezahle »der nicht . In Folge

dieses Beschluss -- gehe eine große Anzahl Wahlberechtigter

ihres Wahlrechtes verlustig , und zwar brave , unbescholtene

Männer . Man dürfe sich in dieser Zeit nicht wundern ,

wenn , besonder - in einer größeren Handelsstadt , rS dem

Arbeiter , der 3 bis 5 Kinder in die Schule schickte und der

mit dem bescheidensten Verdienste vorlieb nehme, wmn er ihn

nur finde , dieses Schulgeld eine schwere drückende Last werde .

Er mache auf den Widerspruch aufmerksam . daß die Be¬

freiung vom Schulgelde in einer höher » Schule den Verlust

deS Wahlrechtes « icht nach sich ziehe.
Keine Zeit sei so geeignet , als die jetzige, auf den Antrag

einzugehen ; er habe schon eine Reihe von Jahren die Ab¬

ficht gehabt , diese Motion zu stellen.



Al» Mitglied de» Bezirk- ratheS und der Gemeindeverwal¬
tung kenne er die Mehrheit der armen Familien, man mache
sich keinen Begriff , in welch' elenden Verhältnissen die Leute
lebten, in welch' armseligen Wohnungen ; meisten » wohnten
4 bi» 5 Personen in einem Zimmer, oft hätte eine Familie
nur rin Bett und müßten dir Kinder auf dem Boden schla -
fen, und e» komme vor, daß diese Leute 1 bi» 2 Tage mit
einer Leiche im gleichen Raum zusammen sein müßten , da
rin LeichrnhauS erst jetzt in Angriff genommen werde. Bei
solchen Umständen , die am grassesten in größeren Städten
auftreten, müsse » an dem Armen ein offene » Herz rntge«
grntragen ; die in seinem Anträge enthaltene Forderung wäre
eine berechtigte und er sehe darin Angesicht » der thatjäch-
licheu Verhältnisse eine wirkliche Entlastung de» Armen , er
bitte deßhalb seinen Antrag anzuuehmen .

Ministerialpräsident Stösser . Hochgeehrteste Herren !
Wenn ich in der Lage war, bezüglich der ersten , heute vor-
getragenen Motion insofern da» Entgegenkommen der Großh.
Regierung zuzufichern, al» e» auch für sie von hohem In¬
teresse sei, eine ausgiebige Erörterung der dort zur Sprache
gebrachten Gesichtspunkte zu veranlassen, so bin ich hier dieser
2. Motion gegenüber die» weniger im Stande . Ich ver¬
kenne die wohlwollende Abficht de» geehrten Herrn Antrag¬
steller» keineswegs und ich theile vollständig seine Empfin¬
dung , welche er für die nothleidenden Klaffen unserer Be-
völkrrung gezeigt hat. Ich werde mich, so weit e» mich an¬
geht, überall gern mit ihm betheiligen, wo die Beseitigung
dieser Nothstände in Frage steht. Alle diese Gesichtspunkte
aber scheinen mir mehr der Ausgabe einer humanen umsich¬
tigen Armenpflege und nicht der Frage anzugehören , um
welche e» sich in dem vorliegenden Falle handelt .

Ich möchte mich dieser Motion gegenüber so stellen , daß
rS sür zweckmäßig erklärt würde, sie nicht zu einer weiteren
Erörterung zu ziehen, indem, wie ich glaube, eine Gesetzes¬
vorlage , die eine Folge dieser Motion sein sollte, kaum in
Aussicht zu nehmen ist.

Ich habe hierfür folgende Gründe : Einmal möchte ich,
um mich eines juristischen Ausdrucks zu bedienen , die Motion
angrbrachtermaßrn zurückwrisen. Wenn rS sich um die Be¬
freiung vom Schulgelde handelt , sollte man doch wenigstens
nicht in der Weise Vorgehen , in welcher der geehrte Hr. An¬
tragsteller vorgegangen ist, nämlich in der Weise , daß es in
das Ermessen eine » Beschlusses des GemeindrkollegiumS ge¬
stellt ist, Schulgeld zu erheben oder nicht. Der Schulauf-
Voand wird zum Theil aus dem Schulgeld bestritten, und
wenn dieses Schulgeld wegfällt , so muß der Aufwand von
Denjenigen bestritten werden, die Umlage bezahlen.

E» ist daher mit Sicherheit zu erwarten , daß, wenn das
Gemrtndekollegium sich im Besitze einer solchen Befugniß
befindet, daß alsdann Wahl sür Wahl eine Agitation in der
won dem geehrten Antragsteller gewünschten Richtung ein-
treten wird , es wird die Frage der Beseitigung de» Schul-
gelbe» aus die Tagesordnung gesetzt und dadurch eine Acra
deS bedauerlichsten Zwiste » unter den Gemeindeangehörtgen
ringeleitet werden. Derartige Zustände von den einzelnen
Gemeinden ferne zu halten , scheint mir eine oberste Pflicht
der Gesetzgebung zu sein . Wenn die Frage wirklich so läge,
wie der geehrte Hr. Antragsteller behauptet, dann scheint mir,
müßte dieselbe auf dem Wege des Gesetzes , und zwar allsei.
tig geordnet werden; die Sache müßte prinzipiell hier ent¬
schieden werden und dürste nicht übertragen werden in die
Kämpfe und Auseinandersetzungen einzelner Gemeinden. Ich

I kann mich aber prinzipiell mit dem von dem geehrten Hrn.
Antragsteller gestellten Antrag nicht befreunden. Es liegt
nämlich diesem Antrag die Auffassung zu Grunde, daß ge-
wisse Ausgaben , welche dem Einzelnen kraft seiner Pflicht
als Familienvater obliegen, auf die Schultern der Allgemein¬
heit übertragen werden sollen.

Damit befinden wir uu» auf einem gefährlichen Wege.
Man ist zu leicht geneigt, alle diejenigen öffentlichen Lasten,
die aus die weniger Kräftigen fallen, diese» abzunehmen und
der Gesammtheit zuznweiseu. Auf diesem Wege wird e» da¬
hin kommen , daß der Kreis derjenigen , denen man Lasten
abnimmt , sich immer mehr erweitert und der Kreis derjeni¬
gen, die Lasten tragen sollen, sich immer mehr verengert, bis
wir an dem Rand der Zahlung», und LeistungSunsähigkeit
angelangt find. Vergegenwärtigen wir uns hier eindringlich,
daß, wenn wir den Kreis der Freiheiten und Befugnisse der
Bevölkerung erweitern , wir damit auch den Pflichtenkreis er¬
weitern müssen, und wenn wir Jemand die Befugniß
geben, eine Familie zu gründen, so müssen wir ihm in erster
Linie zumuthen , sür die primitivsten Forderungen der Fa¬
milienpflichten aufzukommen. Es ist durch die großen Opfer
deS Staates und der Gemeinde den Eltern der Unterricht
ihrer Kinder außerordentlich erleichtert, aber den letzten Rest
der hier vorliegenden Elternpflicht dadurch zu verwischen , daß
der Beitrag für den Unterricht in Gestalt des Schulgelds
wegfällt, das schiene mir geradezu eine zerstörende Handlung
sür die Ordnung der Gesellschaft zu sein. Ich kann mich
also mit dem Herrn Antragsteller bezw . mit dessen Antrag
deßhalb nicht befreunden , weil nach meiner Auffassung die
Selbstoerantwortlichkeit , die Pflicht deS Einzelnen , für sich
selbst aufzukvmmen, in den Vordergrund der Staatsgemein -
schaft gestellt werden muß , wenn diese Gemeinschaft überhaupt
aufrecht erhalten werden kann .

Ans diesen Gründen möchte ich Sie ersuchen , auf
diese Motion nicht einzugehen und damit in Folge kam-
mifsarischer Berathung dieselbe nicht zum Gegenstand weit¬
läufiger Erörterungen in diesem hohen Hause zu machen , die
möglicherweise aufregend und verwirrend wirken könnten. Ich
bezeichne die Stellung der großh. Regierung dahin, es möge
auf eine weitere Behandlung dieser Motion nicht eingegan¬
gen werden.

Bonden Abg. Schmidt , Frech , Strübe , Fieser rc.
wird ein Antrag eingehracht, über den Antrag Schneider zur
Tagesordnung überzugehen.

Abg . Strübe erhält das Wort : Erbefinde sich mit dem
Abg. Schneider bei dieser Frage in diametrale » Gegensatz« ;
Redner hält das Schulgeld für eine populäre Abgabe ; wenn
gesagt werde , es sei dies eine drückende Last , so glaube er
das nicht, gerade über dir Entrichtung des Schulgeldes habe
er noch Niemanden klagen gehört ; in sämmtlichen Lehrerver¬
sammlungen sei anerkannt worden , daß gerade die Entrich¬
tung des Schulgeldes im Interesse der Schulordnung , der
pädagogischen Autorität von größter Bedeutung sei , e» habe
sich auch gezeigt , daß diejenigen Kinder , welche die Lehrmittel
geschenkt erhielten, am allerleichtsinnigsten damit umgehen.

Wenn dem Anträge Schneider übrigens eine Politik zu
Grunde liege , so müsse er e» beklagen , lieber hätte er es ge¬
sehen , wenn er dann gleich direkt eine Aenderung deS 8 35
der Wahlordnung angestrebt hätte.

Abg . Bürklin spricht sich ebenfalls gegen den Antrag
Schneider und Gen. auS ; er könne sich den Ausführungen
de» Abg . Strübe anschließen. Nirgend» habe man in der

That noch eine Unzufriedenheit gerade gegen da» Schulgeld
bemerkt, er halte den Gedanken einer Abschaffung de» Schul-
gelbes für einen höchst unzeitgemäßen und unzweckmäßigen.
Eine Vergleichung de» Schulzwanges mit dem Militär¬
zwange sei unstatthaft; bei diesem verlange der Staat etwa»
und gebe etwas dafür , dort gebe der Staat etwas und müsse
deßhalb etwas dafür verlangen .

Redner zieht die Gesetzgebung anderer Länder über diese
Materie in eine kritische Erörterung.

Die eigentliche Spitze de« ganzen Antrags Schneider ser
gegm den 8 35 der Wahlordnung gerichtet ; Abg . Schneider
möge einen Antrag auf Aenderung der Wahlordnung stellen .Was die Nothlage betreffe , so brauche man nicht gerade
Stadtrath zu sein , um solche traurige Bilder zu finden ; er
könne einen engeren Zusammenhang derselben jedoch mit der
vorliegenden Frage nicht finden.

Bon den Sbgg . Lender , Förderer , HanSjacob ,
Baumstark , Wacker kommt hierauf ein Antrag rin,
den Antrag Schneider zur Prüfung des thatsächltchen Ver.
hältnisseS an eine Kommission zu überweisen , um im Wege
der Gesetzgebung eine Aenderung herbeizuführrn .

Abg. Lender motivirt den Antrag seiner FraktionSge -
»offen; die Wahrheit liege auch hier in der Mitte ; er könne
sich nicht vollständig entschließen , auf den Antrag einzugehen,
jedoch Angesichts der Nothlage sei rS zweckmäßig , die that-
sächlichen Verhältnisse zu prüfen .

Abg. Bär : Er könne dem Antrag Schneider nicht bei¬
stimmen. Der Schulzwang sei nicht sowohl im öffentlichen,als im Interesse eine » jeden Einzelnen ringeführt worden 5der Staat könne es nicht dem Ermessen eines gewissenlosem
Vaters oder einer Mutter überlassen , über die Frage der
Ausbildung de» Kindes zu entscheiden , sondern er müsse sein
obervormundschaftliches Recht geltend machen .

Das trübe Bild der Arbeit» - und WohnungSverhältniffe
treffe leider zu , e» sei jedoch nicht im Interesse de» Staate»,
jene Personm zur Wahlurne zu ziehen , wie der Antrag.
Schneider indirekt beabsichtige .

Abg. Junghanns vertheidigt den von ihm unterschriebenen
Antrag: es sei ja möglich , daß in der Kommission eine andere
Lösung der Frage gefunden werde : der Vorschlag de» Abg.
Schneider sei keineswegs ein so unerhörter , daß er nicht in
einer Kommission besprochen werden Kinne .

Nachdem noch der Abg . Kiefer sich in längerer Ausfüh¬
rung gegen den Antrag ausgesprochen, und namentlich be¬
merkt, es sei der Schulzwang keine Härte, es sei eine Gegen¬
pflicht des Einzelnen gegen das ihm vom Staate gewährte
Bürger- und Freiheitsrecht , wird ein Antrag auf Schluß
der Diskussion angenommen . WWWWesqMWW

ES erhält sodann der Abg. Schneider das Schlußwort.
Er betont , daß mit allen schönen Redmsarten nicht geholfen^
sei, daß man die besprochene sich erhebende wilde Leidenschaft
am besten dämpfen könne , wenn man einer gerechten For¬
derung willfahre.

Der Präsident bringt hierauf zuerst den weitgehendsten
Antrag des Abg. Strübe u . Gen. aus Uebergang zur Tages¬
ordnung zur Abstimmung ; da derselbe angenommen wird ,
fällt die Abstimmung über die beiden andern Anträge weg.

In unserem -estrigen Bericht« über die IS . Sitzung der Zweite »
Kammer ist in der Rede de» Herrn Staat - minister» Turban Seite
2 der Beilage N «. 299 Spalte 1 Zerlr lO »vn unten da» Wart „nicht"
an»gelaflen ; e» muß deßhalb Heizen : „ Wenn «» auch wüoscheuSwerih.
wäre , daß die Benützung de» Bette » nicht an erschwerte Bedin¬
gungen geknüpft werden könnte rc."

Ha »del « r»d Berkehr .
Neuester Frankfurter Kurszettel im Hauptblatt

III. Seite .
HeudelSberichte .

Berlin , 18 . Dez. Betreidemarkt. (Gtlaßbertcht .) Weizen per
Dezember-Januar 230 .60 per April -Mai 238 .60, per Mai -Juni 240 .—.
Naggen per Dezember-Jaanar 169.— , per April -Mai 174 .7S, Per
Mat -Juui 173.80 . Rüböl loro 64.30, per Dezember Januar 54. - , »er
» Prtl-Mai 85.40 . Spirttu « loco 61.80 , per Dezember-Januar 61.10,
per April - Mai 68 .50 , per Mai -Junt 62 .78 . Hafer per Dezember-Januar
143 .—, per April -Mai 15050 . Bedeckt .

Köln » 18 . Dez. (Schloßbericht.) Weizen , loco hiesiger 24 .—,
io«» fremder 23 .80, per März 24 .10 , per Mai 24 . - . Roggen lvvo
hiesiger 19.—, Per Mürz 17 80 , per Mai 17.70. Hafer loco 14H0.
Rüböl loco 80.30 , per Mai 29.40.

Bremen , 18 . Dez . Petroleum . (Schlnßbericht.) Standard white
lovo 8.30 , per Januar 8.20, per Jannar -Mürz 8 35, per April -Juni

8.— . Niedriger. — Amerikanische » Schweineschmalz(Wilcox), nicht ver¬
zollt, 40' /, .

' Pari », 18. Dez. Rüböl per Dez. 79.50 , per Januar 79.50,
per Jan .- April 80 .50 , per Mai -August 82 . —. — Spirttu » per Dez .
69.75, per Jan .-April 69 50 . — Zucker, weißer Lisp. Nr . ö p -r Dez .
75.- , per Jan .-April 75 .50 . — Mehl 8 Marken , per De, . 72 . —,
Per Jan .-Febr . 72 .50 , per Mörz April 72 .75, per März -Jnai 72 .75.
Weizen per Dez . 34 .85 , per Jan -Febr . 34.25, per Mörz - April 34 .25.

- per März-Jum 34 .25 . — Roggen per Dez. 24.25, per Jau .-Febr .
24.85, »er März -April 24.50 , per März -Jnut 84.50.

Amsterdam , 18. Dez. Weizen per MSrz — , per Mai 354.
Roggen per März 8 6 Per Mai 206.

Antwerpen , 18. Dez. Petrolrnmmarkt . Schlnßbericht. Sti » .
mnng : Ruhig . Rnkstnirte» Typ « weiß, vi»p «nibel 83 ' /« b., 33 '/, B .

New - Aork , 17. Dez. (Schlußkurse.) Petroleum in New-Uori8 ' /, , dt«, in Philadelphia 8»/, . Mehl 6, - , Mai» (« lb mixed) 65.
rother Winterweizen 1,55 , Kaffee , Rio good fair 15' /, , Havanna -
Zucker 8' /, , Getretdefracht 4' /, , Schmalz Marke Wilcox 8 '/„
Speck 7' /, .

Baomwoll -Znfnhr 33000 v .. Aulfuhr nach Broßbritannien 11000 B .»dto . nach dem Lontinent 8000 B.

Wittrrungöbeobachtiiugr «
der » etr»rsl»»ischr, « tatt», Karlsruhe.

Baro¬
meter.

rhenn». Stoch-

Dezbr .
Meter
i» v.

tmkrttin
Proe.

Wind . Himmel . » « « erluo

17. 761.5 - 10.8 85 S . klar heiter.
, «acht« « VH, 760 .6 - 12.0 96 N « .

18. « rg«. 7 »d> 763 .3 - 15.8 100 Still .

» Mttg«. 7 Uhr 763 .7 — so 81 S . Nor heiter-
- Nach« » Uhr 764 .6 - 134 100 Still

12. Mrs«. 7 Uhr 7638 — 96 92 N « .

vrrautwortlicher Redakteur :
Heinrich Bell 'in Karltruhe .

Preise der Woche vom 7. bis 14 . Dezember 1879 . (M»,«Heilt »,m StatistischenBar««».)

Orte .
8 8

«D«d
«»«

LLS

Orte .

Konstanz
Ueberlinge»
Pfulleudorf
Mrßkirch .
Stockach .
Radolfzell
Hilziugeu
Btvingeu
Boondors
« üllheim ,

Lsfingen
Endingen
Euenheim
Lohr . . .
Offenburg
Rasta« .
Dnrlach .
Mannheim
Motbach .
Wertheim
« «s«l .
Straßburg

13. 50
12. 10

12. -
18 . 10
18. 35

IS. —
12. 90

1 Zentaer

12 . 50

o
«>

1 Zentner ^

L?e Lj

^ isr -s-
xi ,i :S Z-

T i .s
SS

lG
! ----

ßjk ' Z

11. 75

11 . 95
11. 60
11. 85

11. 80
11 . 95

11. 70

9. -
9. 05

12. 50
12 . 70
12 -
12. 45

18. 45
18 . 50 ! -
12. 5012 . -
18. 50 -

IS. 10s-

S.
8. 60

9. 55

10.
S. 95

-4*
10.

9. 301

8. 65
9 . 75
9. 75

9. 50
10. -

- 9. 80

9. 50
9. -

9. 2i
9. 50
9. -
S. 60

18. 70

9. 50
9. 40

9. -

7. t.H Konstanz
Ueberlingen
Brllingrn .
« aldühnt .
W« ach .

6. 80

6. 65
6 38
6. 50 Müllheim
6. 60
6. 40

7. -
7. 55
6. 35

7.
7. 60
7.
7. 25
6. 30
6. 50
8. 10

- - 10. -

Freiburg
Ltleuheim .
Lahr . . . .
Offenburg .
Baden . . .
Rastatt . . .
karl »rnhe .
Durlach . .
tz ' crzheiw .
Bruchsal . .
Mannheim .
Heidelberg .
Mo »dach . .
Weriheim .
Schaffhausen
Basel . . . .
Straßburg .

329
180
130

800
800
170

850
860 390
8>0 ! S5 )
S5>> SLO
SoO j 250
325 3-0
290/349
330 8^0
— 3X)

340
800

820

880

359
350
3,0
250
860

860

170
133
SO

130
135
139
129
180
129
120
Iw
100
100
120
110

183

133
83

120
186
112

S
85
86
24
83
23
84
21
22
28
22
24
21

21
29
21
18
83
21
21

85

15

16
14 -
14 '
14
13

1 Pfund
um

50 62

L -Brennöl

13 ! bl . SO
1 L, «fh

58

60,50- - 50
» 4 - 62

13 >69 - 15
15 70 62
13 71
11,68
18 >61
12 >66 ' 50
14 , 8 56
13 72 ! 56 - 66
14 60,50

— 50
80 50 j 40
60 52
64 5« >—
- ! - j -

n
! 75
50

60
65

S «
1 Liter

-bo
SS

A

z ?

4 Ster

Rahrkahlen

m 8US
Z -T
N -

Saarkohlrn

66
60
60
60
65

65 s 65
69 ! 68
45 5 ,

69
55
60
64
84
60
56
64 j
60 .
60 !
53 s55

60 . 52 !
- 176 .
— i — !

120
110
90
95

100
85

110
95
95

109
100
100
110
100
100
95

lllO
104
70
86 s
96

104
98 i

70
70
70
SO
84
80
80
8 ,
84

100
SO
90
85
80
70 '
70
79
70
70
70
73
75
72

1 I --^ st 4- - 4 S30 88 48.— 32 .—
30 80 33.— 27— _
35 100 49 . - 24 . - —- _ _
34 SO 44 - 25 .— — — _ _
32 80 48 .— 34. - 150 — 140 130
30 92 48 - 24— 170 150 ISO 120
32 78 42 .— 30.- 140 120 120 100
36 SO 44 .- 24.— 120 100 125 100
28 96 4L — 28— — 109 100 95
30 80 48. - 32 .- 150 109 139 115
30 86 48.— 23— 150 125 135
28 80 48.— 26— 140 100 120 100
26 85 45 .- 28.- 140 88 115 85
27 SO 50— 36— 130 84 100 75
28 SO 48— 32— 125 100 110 100
23 100 52— SS.— 115 SO 100 SO
24 — 48— 36.— 105 60 100 75
35 80 30— 25— 120 80 110

23 SO 49— 32— 140 ISO 110 100

— — j — - - — —

Bürgerliche Rechtspflege.
Svukarsversahre».

R.718 . Nr . 3014 . Psullendorf .
Kankar- orrsahren über da»

Bermögen de» Johann Thum
von Bolzen betr.

Znr Beschlußfaffnng über Anfechtung
der zwischen dem Bemeiuscholduer nnb sei¬
nem Sohne Paul Thum »bgrschloffeuen
Kaufverträge , sowie über den zwischen dem
Gemeiaschulbner nab Holzhäadler Weg¬
al an » in Bodmonu abgeschloffenen Liegen ,
schastlkans ist Termin znr Blünbigrrver -
sawmlung aus

Mittwoch den 31 . b . Mt ».,
Bormittag » 11 Uhr ,

vor dem Broßh . Amt- gericht hiersrlbst an«
beraumt .

Pfallendarf , den 17. Dezember 1879.
Her » » erg er .

Eekichtlschretber de» Broßh . Amtsgericht».
Lrbriuweisimgen.

« 713 . 1 . Nr . 1886 . Brette ». Die
Wittwe de » Friedrich Kuötzele Katharina ,
ged. Dehn von Gochrheim hat um Ein¬
weisung in vesttz und Bewähr der Ber -
laffenschaft ihrer Ehemänner gebeten.

Etwaige Einsprachen hiergegenstad
innerhalb 2 Monaten

bei un» za begründen , « tdrigeufall » dem
Be,ehren stattgeaeben würde.

Breiten , den 12. Dezember 1879.
Broßh . bad Amtsgericht.Selb .
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